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  § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zeichen 

1.1 Der Verein führt den Namen: „Humanitäre- und Entwicklungsorganisation“, abgekürzt „HEO“ 
1.2 Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“. 
1.3 Der Sitz des Vereins ist in Berlin. 
1.4 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
1.5 Das Zeichen des Vereins ist ein grüner Globus mit niederkniender Person in der Mitte. 
 

 § 2 Zweck 

 Zweck des Vereins ist 

 die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens, 

 die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe, 

 Förderung der Volks- und Berufsbildung. 
 

                                  § 3 Der Satzungszweck wird  insbesondere verwirklicht: 

3.1 In Deutschland und Europa durch: 

Veröffentlichungen zur Aufklärung der Bevölkerung über humanitäre Notsituationen.. 

(1) Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen u. ä., die auf eine 
bessere Völkerverständigung zwischen Afrikanischer Diaspora, Deutschen Bürger/-innen und 
anderer Nationen hinarbeiten;. 

(2) Sammeln von Schulmaterialen in Deutschland und Europa für Schulen in Afrika, insbesondere in 
Tschad; 

(3) Sammeln von Produktionsmitteln und Gütern in Europa zur Unterstützung von 
Handwerksbetrieben, Landwirtschaftsbetrieben und Dienstleistungsbetrieben; 

(4) Sammeln von medizinischen Geräten und Gütern zur Verbesserung der Grundversorgung; 
(5) Kooperation mit Vereinen, steuerbegünstigten Organisationen, Institutionen, Behörden sowie 

Gruppierungen, die sich für Integrationspolitik, Gesundheit, Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe, 
Weltfrieden und Menschenrechte einsetzen. Sämtliche Kooperationspartner sind gemeinnützig. 

3.2 In Tschad und Afrika durch: 

Projektgestaltung und Unterstützung beim Bau von Schulen, Krankenhäusern, Waisenhäusern, 
sowie Projekten zur Verbesserung der Lebensqualität und zum Aufbau der Infrastruktur, z.B. 
durch den Bau von Brunnen für sauberes Wasser und gesundes Trinkwasser. 

             Förderung der Entwicklungshilfe in Tschad: 

(1) Verbesserung der Qualität der handwerklichen und praxisorientierten Berufsausbildung; 
(2) Vermittlung von Know-how im Umgang mit der Informationstechnologie; 
(3) Medizinische Versorgung, Ausbildung und Aufklärungsarbeiten im Bereich der Gesundheit, 

Sexualität und über Krankheiten (Malaria, HIV, …), insbesondere für Frauen, Jugendliche und 
Kinder. 

(4) Maßnahmen  zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Aufbau eines Zentrums für 
Straßenkinder, Schüleraustausch,  Zugang zur Bildung. 

(5) Kooperation mit Vereinen, Organisationen, Institutionen, Behörden sowie Gruppierungen, die sich 
für Integrationspolitik, Gesundheit, Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe, Weltfrieden und 
Menschenrechte einsetzen. Es wird bei den voraussichtlichen Kooperationspartnern im Ausland 
nur um „Non-Profit-Unternehmen“. 

 

§ 4 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus  
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Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Die Erfüllung des Vereinszweckes geschieht ohne Bevorzugung einer politischen oder konfessionellen 
Richtung. 

 

§ 5 Finanzierung 

Der Verein finanziert sich durch: 
a) Mitgliedsbeiträge 
b) Spenden 
c) sonstige Zuwendungen 
Spenden können zweckgebunden sein. Die Bildung von Rücklagen ist zulässig. 

 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. 
Der Aufnahmeantrag ist dem Vorstand schriftlich zu stellen. 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 
Für herausragende Verdienste bei der Vorbereitung oder Realisierung der Satzungsmäßigen Ziele des 
Vereins, kann Nichtmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. Über die Ehrenmitgliedschaft 
entscheidet der Vorstand. 
Gegen die Ablehnung steht dem/der Bewerber/-in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche 
dann endgültig entscheidet. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum 
Ende des Geschäftshalbjahres (30. Juni oder 31. Dezember) gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände 
von mindestens einem Jahr. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung 
an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen. 

 

§ 8 Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern, außerdem die Pflicht, regelmäßig an den 
Sitzungen teilzunehmen. 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünktlich zu 
entrichten. Gleiches gilt für den von der Mitgliederversammlung aus besonderem Anlass beschlossenen 
Umlagesatz. 
Die Mitglieder sind verpflichtet sich für die Ziele des Vereins einzusetzen und die ihnen übertragenen 
Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften zu erfüllen. Sie haben den Vorstand laufend über ihre 
Tätigkeit zu berichten. 
Die Mitglieder haben das Recht, über Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich des Vereins gehören, 
Auskunft zu erhalten. 
Die Rechte eines Mitglieds ruhen, wenn es länger als 6 Monate keinen Beitrag schuldhaft eingezahlt hat. 
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 § 9 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

 

§ 10 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
a) Mitgliederversammlung, 
b) Vorstand, 
c) Kassenprüfer/-innen. 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die 
Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahmen der Berichte des 
Vorstandes, Festsetzung der Kassenprüftermine, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in  Berufungsfällen sowie weitere 
Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich, 
postalisch oder elektronisch per E-Mail oder durch Aushang im Vereinslokal unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem 
Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu 
machen. 
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, 
können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 50% der Mitglieder erschienen sind. 
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge sind eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand einzureichen. 
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§ 12 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern: 
a) Erste/-r Vorsitzende/-r, 
b) stellvertretende/-r Vorsitzende/-r, 
c) Schriftführer/-in, 
d) Schatzmeister/-in, 
e) Dem Vorstand stehen bis zu vier Beisitzer zur Seite. 
 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Mitglieder des Vorstandes. Zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 
Wiederwahl ist zulässig. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
Die Ladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, schriftlich, unter 
Mitteilung der Tagesordnung, spätestens drei Tage vorher. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Ladung zur Vorstandssitzung ordnungsgemäß erfolgte und 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. 
Über den Verlauf der Vorstandssitzungen sind Niederschriften zu fertigen, die von der/dem 
Versammlungsleiter/-in und der/dem Schriftführer/-in zu unterzeichnen sind. 
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Wahlzeit aus, so übernimmt auf 
Beschluss des Vorstandes eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des Ausgeschiedenen bis zur 
satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes. 
 

§ 13 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer/-innen. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Diese/-r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Die Kassenprüfung hat 
mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. 

 

                                                                     § 14 Abstimmung 

Als Geschäftsordnung für die Verhandlungen und Versammlungen des Vereins gelten die allgemeinen 
parlamentarischen Regeln. Die Beschlüsse innerhalb des Vorstandes sowie in der 
Mitgliederversammlung des Vereins werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Eine Ausnahme 
bilden nur Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins gem. § 15. Wahlen werden mit absoluter 
Mehrheit ggf. durch Stichwahlen entschieden. Sie müssen auf Antrag mit Stimmzettel erfolgen. Liegt nur 
ein Wahlvorschlag vor und erhebt sich kein Widerspruch, ist die Wahl durch Akklamation zulässig. 

                                                                    § 15 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an eine 
juristische Person des Öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Förderung der Entwicklungshilfe in Afrika. 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Zustimmung von zwei Dritteln 
der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam 
vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

§ 16 Inkrafttreten 

Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 20.07.2019 beschlossen worden und mit 
dem gleichen Tage in Kraft getreten. 

Der Vorstand kann zur vorliegenden Satzung eine Geschäftsordnung erlassen. 
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